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    Amtsblatt  Nr. 24
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

44. Jahrgang | 21. 12. 2021

Ein friedvolles  Weihnachtsfest
wünschen wir allen Einwohnern der Gemeinden

Bürgstadt, Neunkirchen und Eichenbühl !
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

Sterbefall
30.11. Irma Coleta Hench geb. Hench, Bürgstadt,
 St.-Urbanus-Straße 30, 91 Jahre

*  *  *
MARKT BÜRGSTADT  

Illegale Müllablagerungen
im Ortsgebiet des Marktes Bürgstadt

Aktuell kam es leider wieder vermehrt zu illegalen Müllablagerungen im Orts- 
gebiet des Marktes Bürgstadt.
Abfälle dürfen nicht wild abgelagert, sondern müssen ausschließlich in den dafür 
zugelassenen Anlagen beseitigt werden.

Verstöße dagegen werden ordnungsrechtlich verfolgt. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

MARKT BÜGSTADT              Thomas Grün 
Bürgstadt, den 21. Dezember 2021             1. Bürgermeister 
     

*  *  *

Rettung / Feuerwehr  112

Polizei    110

Gemeindeverwaltung, 0 93 71 / 97 38 19
Renate Gümperlein renate.guemperlein@buergstadt.de
(Seniorenbetreuung)

Andreas Köster 0 93 71 / 94 71 69
(Beauftragter für Senioren koester-buergstadt@t-online.de
und Menschen mit Handicap)

SPÄTLESE
die Seite für Seniorinnen und Senioren

der Marktgemeinde Bürgstadt

Wichtige Rufnummern 

Grüß Gott, liebe Seniorinnen und Senioren!
Das zweite Jahr, welches von dem Corona-Virus beeinflusst wurde: 
Viele liebgewonnene Dinge mussten ausfallen oder konnten nur er-
schwert genutzt werden – ob nun ein Besuch in einer Häcke oder der 
Kirchgang am Wochenende. Es galt und gilt immer noch die Abstands-
regelung. Selbst beim ersten und letzten Seniorenkino in diesem Jahr 
mussten die Abstandsregeln eingehalten werden. Alle hoffen nun, dass 
durch die Booster-Impfung die nächste Welle gebrochen wird.

Im Jahr 2022 habe ich vier neue Termine für das Seniorenkino einge-
plant und auch weitere Aktionen. Lassen Sie sich überraschen!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!

Ihr Seniorenbeauftragter
Andreas Köster
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ORTSPLANUNG BÜRGSTADT 
Aufstellung des Bebauungsplanes  „Buschenweg“ 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
Rechtskraft des Bebauungsplanes

Der Gemeinderat Bürgstadt hat in seiner Sitzung am 07.12.2021 den Bebauungs-
plan  „Buschenweg“ als Satzung beschlossen. 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 
Jedermann kann den Plan mit Begründung und Anlagen in der Geschäftsstelle der 
VG Erftal, Rathaus Bürgstadt, Zimmer Nr. 2, einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

 1. eine nach § 214 Abs. 1 S.1 Nr. 1 – 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes,

 3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
ganges und

 4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Bürgstadt, 09. Dezember 2021     gez. Grün
MARKT BÜRGSTADT                         1. Bürgermeister 

*  *  *

MARKT BÜRGSTADT    GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Öffnungszeiten Grüngutsammelplatz
an den weihnachtlichen Tagen

Die Grüngutsammelplätze des Marktes Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen 
bleiben in der Zeit vom 24.12.2021 bis einschließlich 06.01.2022 geschlossen!
Für dringende Entsorgungen ist der Grüngutsammelplatz Bürgstadt am Donners-
tag, 30.12.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet.

Ab dem 07.01.2022 haben beide Sammelplätze zu den gewohnten Winteröff-
nungszeiten wieder geöffnet!

Wir bitten Sie um Beachtung!

MARKT BÜRGSTADT          GEMEINDE NEUNKIRCHEN
Dezember 2021           Dezember 2021
GRÜN             SEITZ
1. Bürgermeister           1. Bürgermeister

*  *  *
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Häckerzeit
in der Martinsgasse
bei Franz u. Matthias Dassing 
mit Familie
vom 28.12.2021 – 07.01.2022
täglich ab 11.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Am 31.12.2021 geöffnet bis 16.00 Uhr. 

 – Neujahr geschlossen –
In unserer Häckerwirtschaft gilt die 2G- 
Regel. Bitte denken Sie an die Nachweise. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Martinsgasse 7 a, Bürgstadt
Tel. 0  93  71 / 6  69  91  49

Das zu Ende gehende Jahr hat jeden
von uns auf eine besondere Weise
herausgefordert. 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren
und Unterstützern, den Mitgliedern, Trainern,
Übungsleitern und Betreuern für das Durchhaltevermögen
in der anspruchsvollen Zeit und wünschen euch allen

ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start in 2022!

Bleibt weiterhin gesund, bleibt negativ und denkt positiv!

Anita und Thomas                                                                      

Vorstandsteam des TV Bürgstadt

Turnverein 1885 e.V. Bürgstadt
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MARKT BÜRGSTADT

6. Änderung des Flächennutzungsplanes am nördlichen Orts-
ausgang (Main-Vinotel; Parkplatz Sturm)

Beteiligung der Öffentlichkeit und öffentliche Auflage gem. § 3 
Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Bürgstadt hat die Stellungnahmen aus der ersten Bürger- und 
Behördenbeteiligung in seiner Sitzung am 10.08.2021 beschlussmäßig behan-
delt. Die geänderten Ergänzungen und Beschlüsse wurden in die Begründung 
und Plan vom Ingenieurbüro Eilbacher eingearbeitet.

Sämtliche Unterlagen liegen in der Zeit vom

29.12.2021 bis einschl. 31.01.2022 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt, 
Große Maingasse 1, Zimmer Nr. 2, bei Frau Groh öffentlich aus.
Darüber hinaus können die Unterlagen auf der Homepage des Marktes 
Bürgstadt eingesehen werden:

www.buergstadt.de/Verwaltung/Bauleitplanung

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnah-
men abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Bürgstadt, 21.12. 2021            gez. Grün
MARKT BÜRGSTADT             1. Bürgermeister

*  *  *
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Allen meinen Kunden, Freunden und Bekannten wünsche ich
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2022!

  Hans Söser, Hauptgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung
  Fleckenwiese 4, 63930 Umpfenbach  •  Tel. 0 93 78 / 418 •  Mobil: 01 71/3 31 84 18
  Telefax:  0 93 78 / 99 73 60 • E-Mail: hans.soeser@dvag.de • www.dvag.de/hans.soeser

Die nächsten Gemeinderatssitzungen

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden in Abhängigkeit der Corona- 
Situation wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 18. Januar 2022, um 19.30 Uhr
     im Bürgerzentrum Mittelmühle

Neunkirchen: Donnerstag, 13. Januar 2022, um 19.30 Uhr
     im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht.

Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen 
Sitzungen nachgelesen werden.

GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Anmeldung bei den 
„Höhenwichteln“ in Neunkirchen

Neuanmeldungen: 

Alle Kinder, die ab dem 01.09.2022 bis einschließlich 31.08.2023 erstmals die 
Kinderkrippe oder den Kindergarten besuchen wollen, müssen bis zum 28. Januar 
2022 bei der Kita-Leitung Monique Schmitt angemeldet werden.

Unter Umständen können nachträgliche Anmeldungen nicht berücksichtigt werden. 

Kinder unter 3 Jahren (frühestens ab 1 Jahr) werden in der Krippe,
Kinder ab 3 Jahren im Kindergarten aufgenommen. 

Um das weitere Vorgehen zu besprechen, melden Sie sich bitte bei der Leitung 
unter der Telefonnummer 09378/246 oder per E-Mail:

hoehenwichtel@neunkirchen-unterfranken.de 

Änderung von Buchungszeiten: 

Sollten Sie für Ihr schon angemeldetes Kind gegenüber dem Vorjahr andere 
Buchungszeiten wünschen, ist eine Änderungsmeldung bis zum 21. Januar 2022 
dringend erforderlich.

Gemeinde Neunkirchen       Kindertagesstätte  „Höhenwichtel“ 
Wolfgang Seitz, 1. Bgm.       Monique Schmitt, Kita Leitung 

*  *  *

Kreuzbund Miltenberg 
(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:
Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623



12 13

Markt Bürgstadt        Gemeinde Neunkirchen        Gemeinde Eichenbühl

Herzliches Dankeschön
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal
und der Gemeinde Eichenbühl
an die Druckerei Berthold, Bürgstadt

Wie in der Amtsblatt-Ausgabe vom 7. Dezember 2021 (Heft 23) bereits mitgeteilt 
wurde, hat die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Erftal 
die Erstellung des gemeinsamen Amtsblattes des Marktes Bürgstadt, der Gemein-
de Neunkirchen und der Gemeinde Eichenbühl zum 01.01.2022 an die Werbe- 
agentur Hansen, Kleinheubach vergeben. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl bedanken sich 
hiermit bei der Druckerei Berthold, bei Claudia und Roland Berthold für 38 Jahre 
„Amtsblattdienst“ ganz herzlich – 38 Jahre, in denen die Arbeiten „rund um das 
Amtsblatt“ für alle Beteiligten außerordentlich gut und vertrauensvoll übernom-
men wurden.
Unser Amtsblatt erfuhr seit jeher, auch über die kommunalen Grenzen hinweg, 
stets große Beliebtheit. Besonders die Gestaltung des Titelblattes lag Claudia 
Berthold immer am Herzen. Sie verlieh unserem Amtsblatt mit den Gedichten, 
Bildern und Hinweisen zum Zeitgeschehen immer einen ganz besonderen Aus-
druck. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlten sich durch diese liebevolle Gestaltung 
sehr angesprochen. 

Claudia und Roland Berthold haben stets nach den Wünschen der Inserenten und 
der Verwaltungen gehandelt und nach Rücksprache oftmals zu spät bzw. kurz- 
fristig vor Druckbeginn eingegangene oder abgeänderte Texte und Anzeigen be-
rücksichtigt. Dies war nicht selbstverständlich.

Die Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl wünschen 
Roland und Claudia Berthold für den weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute!

MARKT BÜRGSTADT GEMEINDE NEUNKIRCHEN      GEMEINDE EICHENBÜHL
Thomas Grün  Wolfgang Seitz  Günther Winkler
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister

*  *  *

MARKT BÜRGSTADT 
Bürgerbefragung Generation 50+

Vor Kurzem haben alle Bürgerinnen und Bürger über 50 Jahre den Fragebogen 
zum Thema                                                            

„Seniorenpolitisches Konzept des Marktes Bürgstadt“

erhalten. 

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens.
Mit Ihrer regen Beteiligung an der Befragung tragen Sie dazu bei, das Wohnen und 
Leben im Alter auch nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen mitzugestalten.
Den Fragebogen können Sie in den Briefkasten am Rathaus einwerfen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

*  *  *

Wir sagen danke!
 Ein Amtsblatt entsteht nicht von selbst.
 Bedanken möchten wir uns deshalb für die gute Zusammenarbeit bei allen,
 die mit uns und  „unserem“ Amtsblatt in den vergangenen 38 Jahren in
 Verbindung standen.

 Ebenso möchten wir allen Inserentinnen und Inserenten
 des Amtsblattes für das Vertrauen danken, das uns
 in dieser langen Zeit entgegengebracht wurde.

 Wir wünschen Ihnen, allen Leserinnen und Lesern 
 sowie unseren Kundinnen und Kunden
 ein besinnliches Weihnachtsfest,
  Gesundheit und Zuversicht
 für das neue Jahr! 

  Roland und Claudia Berthold 

Oft, wenn wir glauben, wir wären am Ende
von etwas angekommen, stehen wir bereits am Anfang
von etwas Neuem.     (Fred Rogers)
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METZGEREI  ULRICH
Dr.-Rüttiger-Straße 2    63930 Neunkirchen

   Telefon: 0 93 78 / 3 32    Fax: 0 93 78 / 90 81 39
Metzgerei-Ulrich@t-online.de

Wir bedanken uns
bei allen Kunden für
die Treue und wünschen
frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Bitte beachten:
Vom 03.01. – 08.01. 2022 haben wir Winterurlaub.

LANDRATSAMT MILTENBERG

Pflichtumtausch von Führerscheinen

Das Landratsamt weist darauf hin, dass bis zum 19.01.2022 Führerscheine ge-
tauscht werden müssen, die vor dem 01.01.1999 ausgestellt wurden und deren In-
haber im Zeitraum zwischen 1953 und 1958 geboren wurden. Weitere Jahrgänge 
folgen in jährlichen Abständen.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 15.02.2019 den Umtausch von Führerscheinen 
beschlossen. Dieser vorgezogene gestaffelte Umtausch ist zur Umsetzung europä-
ischer Vorgaben notwendig. Nach der sog. Dritten EU-Führerscheinrichtlinie sind 
bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine 
umzutauschen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle in der EU noch 
im Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches Muster erhalten, das ins- 
besondere aktuelle Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt.

Falls Bürgerinnen und Bürger den Stichtag für den Umtausch ihres Führerscheins 
verpassen, verlieren sie nicht ihre Fahrerlaubnis. Sie besitzen dann lediglich das un-
gültige Dokument  „Führerschein“. Bei einer Verkehrskontrolle stellt dies eine Ord-
nungswidrigkeit (aktuell: 10,00 €) dar.

Auf der Homepage des Landratsamtes finden sich unter „Wirtschaft, Bauen & 
Verkehr/Verkehr/Führerschein“ weitere Informationen. Unter der dortigen Rubrik 
„Formulare“ stehen die erforderlichen Antragsformulare zum Download bereit so-
wie eine Übersicht über die jeweiligen Umtauschfristen.

Falls es möglich ist, sollte noch eine Kopie des bisherigen Führerscheins beigelegt 
werden. Zu beachten sind außerdem die Angaben zu eventuell erforderlichen 
Sehhilfen und die besonderen Angaben zum Führerschein der Klasse T (Land- und 
Forstwirtschaft).

*  *  *
Wichtige Rufnummern:
Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17

Polizei Miltenberg:  ................................................................. 0 93 71 / 945-0

THW Miltenberg:  .................................................................... 0 93 71 / 27 25

BRK Miltenberg:  .................................................................. 0 93 71 / 97 22-0

Helios Klinik Erlenbach: .......................................................... 0 93 72 / 700-0
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Büro: 09371 / 65 000 46 / Mobil: 0170 / 95 299 86 / www.mhdhg.de

:CDFGHJKL*(

SICHERHEITDATENSCHUTZ
Videoüberwachung
und Aufzeichnungs-

systeme

zertifizierter
Beratungsservice

auf Basis der DSGVO

COMPUTER VDSL/HSI
Beratung & 

Buchung, sowie
Einrichtungsservice

Reparatur, Verkauf
Virenentfernung,
Datensicherung

Datensicherung,
Cloud und mehr:

Partner

Nach dem Win 7 Support-Ende:
Wir machen Ihren PC/Notebook
wieder sicher und schneller!

Windows 10 Upgrade
Schutz gegen PC-Viren & Co.

Datensicherheits- und
zertifizierte DSGVO-Beratung!

Professioneller

Multimedia Handel Dienstleistungen Heiko Girschek, Eichenbühl

aus alt...
mach neu...

- PC Reparatur & Optimierungs-Service
- besseres Wlan: Messung/Einrichtung
- einfache Smarthome Nachrüstung

authorisierter Installationspartner

 
Unsere traditionelle Weihnachtsfeier 
muss dieses Jahr aus bekannten Gründen 
leider ausfallen. 
 
Wir sagen euch allen auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön 
für eure Unterstützung und Treue zu unserem Verein. 
Es war sicher kein leichtes Jahr für uns Vereinsverantwortlichen, 
aber ihr alle habt diese Last mit uns getragen. 
 

Hoffen wir auf ein besseres Jahr 2022 mit sportlichen Aktivitäten und 
wieder schönen gemeinsamen Festen und Veranstaltungen. 
 
Bleibt alle gesund!  
 
Das wünscht euch allen die Vorstandschaft vom FC Heppdiel 1947 e.V. 
 
 
 Wir wünschen allen unseren 
 Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
 ein frohes Weihnachtsfest 
 und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 
 

 FC Heppdiel 1947 e.V. 
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Sperrmüllbörse

1 neue Matratze  (1,80 m x 2,00 m)

in Eichenbühl zu verschenken  ....................0 93 71 / 9 89 24 61

Gegenstand                             Telefon

Praxis Klaus-Dietrich Brems
Facharzt für Allgemeinmedizin

63928 Eichenbühl, Setzweg 19, Tel. 0  93  71/39  90

Wir machen Urlaub vom 03.01. – 07.01.2022.

Vertretung in dringenden Fällen:

Dr. Geißler, Eichenbühl, Tel. 0  93  71 / 40  64  50

Ab dem 10.01.2022 sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da!

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

Allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2022!

Öffnungszeit des Rathauses Eichenbühl

 Am Freitag, 7. Januar 2022, ist das Rathaus in Eichenbühl geschlossen.

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, bei einem Rathausbesuch
einen Termin zu vereinbaren!
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GEMEINDE EICHENBÜHL
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-
1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683), 
erlässt die Gemeinde Eichenbühl folgende 

Verordnung
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Inhalt der Verordnung

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und 
Sicherungspflicht auf den öffentlichen Straßen der Gemeinde Eichenbühl.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne 
des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßen-
gesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die 
Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und 
Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern 
und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im 
Sinne dieser Verordnung.

(2) Gehbahnen sind
 a) die für den Fußgängerverkehr (Fußgänger- und Radfahrerverkehr) be-

stimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen 
oder

 b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung die dem Fuß-
gängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen in der 
Breite von 1,0 m, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus.

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener 
oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute 
Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder 
einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 
Satz 2 und 3 BayStrWG).

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3
Verbote

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche 
Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder 
verunreinigen zu lassen.

(2) Insbesondere ist es verboten,
 a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, Jauche oder sonstige verun-

reinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahr-
zeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, Gebrauchsgegenstän-
de auszustauben oder auszuklopfen; Tiere in einer Weise zu füttern, die 
geeignet ist, die Straße zu verunreinigen;

 b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;
 c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behält-

nisse sowie Eis und Schnee 
  1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,
  2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden können,
  3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Ab-

zugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzuleiten.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4
Reinigungspflicht

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und 
die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der 
geschlossenen Ortslage an die im Straßenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten 
öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen 
Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten 
Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke 
werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwi-
schenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt 
genommen werden darf. 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenverzeichnis (Anlage 1) aufge-
führte öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere derartige Straßen mit-
telbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige Straße an, während es über 
eine andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede 
dieser Straßen. 
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(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie 
aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang und keine Zu-
fahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich ver-
schmutzt werden kann. 

(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grund-
stücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstü-
cken keine Gebäude stehen. 

(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbau-
berechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberech-
tigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB.

§ 5
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im 
Straßenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten öffentlichen Straßen innerhalb ihrer 
Reinigungsflächen (§ 6) zu reinigen. Sie haben dabei die Geh- und Radwege und 
die innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Fahrbahnen (einschließlich der 
Parkstreifen) nach Bedarf

 a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen
 b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu 

befreien
 c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen 

und Kanaleinlaufschächte freizumachen. 

§ 6
Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der durch 

 a) die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Straßen-
grundstück

 b) die parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 1,0 m innerhalb der 
Fahrbahn verlaufende Linie (Straßen der Gruppe A des Straßenverzeich-
nisses); ein von der Fahrbahn getrennter Parkstreifen ist Teil der Reini-
gungsfläche,

 c) die Mittellinie des Straßengrundstücks (Straßenmittellinie), wobei mehrere 
gleichlaufende Fahrbahnen auch dann, wenn sie durch Mittelstreifen oder 
sonstige Einrichtungen geteilt sind, als eine einheitliche Fahrbahn gelten 
(Straßen der Gruppe B des Straßenverzeichnisses), und

 d) die von den Endpunkten der gemeinsamen Grenze aus senkrecht zur Stra-
ßenmittellinie verlaufenden Verbindungslinien begrenzt wird.
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(2) Bei einem Eckgrundstück erstreckt sich die Reinigungsfläche bis zum Schnitt-
punkt der (über die Eckausrundung hinaus) verlängerten Begrenzungslinien 
nach Abs. 1b) einschließlich der ggf. in einer Straßenkreuzung liegenden Flä-
chen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterlie-
gern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann 
gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer 
Personen oder Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass 
Vereinbarungen nach § 8 abgeschlossen sind.

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er 
Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die 
auch das Vorderliegergrundstück angrenzt. 

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie 
treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinter-
lieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Reihenfolge und die Zeitdau-
er, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich 
die Grundstücke der einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsicht-
lich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass 
die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass 
die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grund-
stücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9
Sicherungspflicht

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz ha-
ben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Geh-
bahnen der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar 
erschließenden öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in 
sicherem Zustand zu erhalten.

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungs-
pflicht besteht für alle Straßen, auch wenn diese nicht im Straßenverzeichnis 
aufgeführt sind.

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service
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§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt,
2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt,
3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert.

§ 14
In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 
20 Jahre.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Siche-
rung der öffentlichen Straßen vom 04.04.2003 außer Kraft.

Anlage 1 (zu § 4 Abs. 1)

Verzeichnis der zu reinigenden Straßen (Straßenverzeichnis)

Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehbahnen und Fahrbahnränder)

in Eichenbühl:  Hauptstraße (ST 507), Ortsdurchfahrt
im OT Riedern: Erftalstraße (ST 521), Ortsdurchfahrt

Gruppe B (Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte)

alle Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage, die nicht der Gruppe A ange-
hören.

Eichenbühl, 08.12.2021      gez. Winkler  
GEMEINDE EICHENBÜHL      1. Bürgermeister

Die vorstehende Satzung wurde am 01.12.2021 vom Gemeinderat beschlossen. 

*  *  *

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 
6 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räu-
men und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden 
Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz  oder ätzenden Mitteln 
zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. 
an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es 
zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz er-
forderlich ist.

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so 
zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht 
möglich, haben die Vorder- und Hinterlieger das Räumgut spätestens am fol-
genden Tage von der öffentlichen Straße zu entfernen. Die Gemeinde stellt für 
die Ablagerung einen geeigneten Platz zur Verfügung, auf den in ortsüblicher 
Weise hingewiesen wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und 
Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten.

§ 11
Sicherungsfläche

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der Reini-
gungsfläche liegende Gehbahn.

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.

Schlussbestimmungen

§ 12
Befreiung und abweichende Regelungen

(1) Befreiungen vom Verbot des § 3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragstel-
ler die unverzügliche Reinigung besorgt.

(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen 
unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichti-
gung der öffentlichen Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und 
Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, spricht die Gemeinde auf Antrag 
durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst 
eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch 
zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinter-
lieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

Hartnäckig weiter fließt die Zeit – die Zukunft wird Vergangenheit.
Aus einem großen Reservoir ins andre rieselt Jahr um Jahr.

Wilhelm Busch
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

WEIHNACHTEN 2021
„Die größte Gefahr des Menschen ist nicht irgendeine Katastrophe,

sondern der Verlust der Lebensfreude.“  (Pierre Teilhard de Chardin)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit obigen Worten hoffen wir, dass trotz der aktuellen „Katastrophe“ in den vergangenen 
zwei Jahren jede/r einzelne zumindest einige Momente der Lebensfreude genießen konnte. 

Auch wir als Ihre Bürgermeister waren aufgrund dieser schwierigen Umstände mit unseren 
Gemeinderäten bzw. -rätinnen umso mehr bemüht, für Sie als Einwohner und Mitbürger und 
v. a. für die Zukunft unserer Kommunen gute Entscheidungen zu treffen, auch wenn z. B. wie-
derholt diverse Termine abgesagt, verlegt oder evtl. audiovisuell erledigt werden mussten.

Umstände, deren Namen in aller Munde ist und von denen wir alle niemals gedacht hätten, 
dass es sie überhaupt je geben könnte, mit z. T. schwerem Krankheitsverlauf und letztlich 
fast schon fataler Konsequenz; dies nicht nur auf einzelne Regionen oder Staaten bezogen, 
sondern weltweit und quer durch alle Gesellschaftsschichten auftretend.

Umstände, die letztlich und in nicht vermuteter Form teils auch eklatante Defizite unserer 
Sozialsysteme aufzeigen und definitiv großzügige sowie kostenintensive Korrekturen erfor-
derten bzw. weiterhin erfordern werden.

Umstände, die mancherorts eine mangelnde Solidarität in der Bevölkerung aufzeigen und 
die bei circa einem Drittel Ungeimpfter zu den entsprechenden sowie hinlänglich be-
kannten Konsequenzen führen.

Damit neigt sich also auch das Jahr 2021 einem ungewissen Ende zu: Uns Bürgermeistern 
ist es daher umso wichtiger, uns bei allen zu bedanken, die durch ihr Wirken und Tun zur 
Fortentwicklung unserer Gemeinden, gerade in dieser schwierigen Zeit, beigetragen haben.

Wir danken:

– unseren Vereinen und Verbänden sowie allen ehrenamtlich Tätigen in den freiwilligen 
Feuerwehren, allen Hilfsorganisationen sowie auch den Feldgeschworenen

– allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen, Kindergärten, Schulen 
und Bauhöfen, im Bürgerzentrum, in den gemeindlichen Wäldern oder in der EMB 
GmbH & Co. KG 

– allen gewählten Volksvertretern/innen in den Gemeindegremien, in der Gemeinschafts-
versammlung und dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Erftalgruppe 

– besonders Ihnen allen als Bürgerinnen und Bürgern für das immer wieder entgegen- 
gebrachte Vertrauen in die Entscheidungen der Ratsgremien und in unsere Arbeit.

So wünschen wir Ihnen allen mit Ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest, genügend 
Zeit für Erholung und Entspannung, für das Jahr 2022 Frieden auf Erden, alles Gute, vor 
allem Gesundheit und weiterhin viel Lebensfreude.

                                                   Ihre Bürgermeister

Thomas Grün                 Wolfgang Seitz                   Günther Winkler
Markt Bürgstadt    Gemeinde Neunkirchen               Gemeinde Eichenbühl

Beratungsstellen und Hilfen für Frauen
Für den Landkreis Miltenberg ist das Frauenhaus der AWO in Aschaffenburg Anlauf-
stelle für von Gewalt betroffene Frauen. Sie können sich unter Tel. 06021/24455 an die 
dortigen Mitarbeiterinnen wenden. Diese sind in Notfällen Tag und Nacht erreichbar.

Ebenfalls von Gewalt betroffenen Frauen widmet sich der Verein sefra e.V. Auch hier 
können die Mitarbeiterinnen telefonisch unter Tel. 06021/24728 erreicht werden. 

Zudem bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Miltenberg Unterstützung 
und Beratung für Gewaltopfer an. Unter Tel. 09371/501- 425 oder per E-Mail an gleich-
stellungsstelle@lra-mil.de können Beratungsgespräche vereinbart werden. Selbstver-
ständlich können diese auch telefonisch durchgeführt werden. Die Gespräche finden 
in einem geschützten Rahmen statt und werden vertraulich behandelt. 

Sonntag                       11.09.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

EICH 10:00 Messfeier  

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

UMPF 14:30 Tauffeier für Michel Eisenhauer

Montag                         12.09.                                                                                                        

UMPF 19:00 Messfeier

Dienstag                      13.09.                                                       Hl. Johannes Chrysostomus  

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

VERANSTALTUNGSKALENDER

DO 25.08. 15.30 EICH, Frauenbund, Grillen im Verkehrsgarten

MO 05.09. 19.00 EICH, Frauenbund, Filmabend im Pfarrheim „Honig im Kopf“

Do 08.09.                   RICH: Diözesanwallfahrt zum Kreuzberg für alle 

Do 08.09.  14.00 NEUN, Senior/innentreff im Gasthaus Adler

2

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da! Wir haben unseren Fahrdienst wieder aufge-
nommen. Um unsere Helferinnen und Helfer zu schützen, befördern wir derzeit nur 
vollständig Geimpfte, Genesene und Personen, die einen negativen Corona-Test vor-
legen, der nicht älter als 24 Std. ist. Um die gültigen Verordnungen einzuhalten, 
müssen alle Insassen eine FFP2-Maske tragen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:

Bereich Eichenbühl  09371 6694903     
Bereich Neunkirchen  09371 6694904
Bereich Riedern   09371 6694905     
Bereich Heppdiel           09371 6694906

www.zeit-fuereinander-euh.de
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Wir bedanken uns bei allen Kunden
für das entgegengebrachte Vertrauen

sowie die gute Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie

gesegnete Weihnachten sowie ein
erfolgreiches und gesundes Jahr 2022!

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben.

Vom Pfuschen nie.                                   "Goethe"

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. 
Vom Pfuschen nie.                                     „Goethe“

Riederner Straße 2 Fon 0 93 78 - 28 4 
63930 Richelbach maler-bick.de

Riederner Straße 2 Fon 0 93 78 - 28 4 
63930 Richelbach maler-bick.de

Waymaker
Psalm 16, 11

Frohe Weihnachten.
Auf dem Weg ins neue Jahr
von Herzen alles Gute.
Unendliches Glück für 2022.
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Suche helle 2–3-Zi.-Wohnung 
im Raum Miltenberg –

Bürgstadt – Freudenberg
(Frau, Single, 50 Jahre alt)

Wenn möglich mit Autostellplatz
und Balkon oder Garten

(zur Mitbenutzung).
E-Mail: interesse991@web.de 

oder Tel.: 0151 55315808

FRISCHER FISCH
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH
(NEUE ZEITEN!)

in BÜRGSTADT
am ROSENGARTEN

von 14.45 - 15.15 Uhr

in EICHENBÜHL
am Dorfplatz

von 15.20 - 15.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25



34 35

und Johanna Helmstetter / f. Lieselotte und Roland Schwarz, leb. und 
verst. Angeh. / f. Anna Deckert und Enkel Dominic Helmstetter / f. Franz 
Kirchgeßner) 

Breitendiel 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des Johannisweines
Dienstag 28.12. UNSCHULDIGE KINDER
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Hermann-Josef Hench, Eltern und 

Schw.-Eltern / f. Ännchen Helmstetter und Cäcilie Weigl, best. vom 
Frauenbund / f. Ludwig Melcher und Familie Baumann / f. Armin Hein, 
Eltern und Schw.-Eltern) 

Mittwoch 29.12.
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 30.12.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 
Freitag 31.12.
Miltenberg 17:00 Jahresschlussandacht mit sakramentalem Segen 
Bürgstadt 17:00 Messfeier zum Jahresschluss - Neue Pfarrkirche (f. verst. Dekan 

Norbert Schmitt (Leg.) / f. Eugenie Helmstetter / f. Verst. der Familien 
Happ und Farrenkopf) 

Breitendiel 17:00 Messfeier zum Jahresschluss
Wenschdorf 17:00 Messfeier zum Jahresschluss
Mainbullau 22:00 bis 1 Uhr offene Kirche für persönliche Andacht

2022
Samstag 01.01. HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Ökumenischer Neujahrsgottesdienst - Pfarrkirche 
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Johanna Hench und Angeh. (Leg.)) 
Sonntag 02.01. 2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Walter Zöller, Birgit und Thomas 

Hofmann und verst. Angeh. / f. Bruno, Cenzi, Georg und Martin Heß und 
leb. und verst. Angeh. / f. Marga Bucher und Angeh.) 

Breitendiel 10:00 Messfeier 
Bürgstadt 16:00 Rosenkranz - Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche
Dienstag 04.01.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Mittwoch 05.01.
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 06.01. ERSCHEINUNG DES HERRN

- Afrikanische Mission - 
Miltenberg 8:30 Messfeier mit Kerzenweihe für die Fischer- und Schifferzunft und für 

die Leb. und Verst. Sodalen der Fünfwundenbruderschaft - Pfarrkirche 
Miltenberg 10:00 Familiengottesdienst mit Aussendung der Sternsinger - 

Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Familiengottesdienst mit Aussendung der Sternsinger - Neue 

Pfarrkirche (f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie und Paul Lindner 
(Leg.) / f. leb. und verst. Angeh. der Familie Josef Walter (Leg.) / 3. 

 IHNEN VON HERZEN EIN SEGENREICHES WEIHNACHTSFEST

UND FÜR DAS NEUE JAHR 2022 GOTTES SEGEN UND GELEIT! 

Dienstag 21.12.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Mittwoch 22.12.
Miltenberg 6:30 Rorate - Pfarrkirche
Breitendiel 6:30 Rorate bei Kerzenlicht 
Miltenberg 17:00 Beichtgelegenheit zu Weihnachten in der Sakristei 
Bürgstadt 17:00 Beichtgelegenheit zu Weihnachten in der Sakristei
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 23.12.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Freitag 24.12. HEILIGER ABEND

- Adveniat - 
Miltenberg 16:00 Kinderkrippenfeier - Pfarrkirche, Anmeldung bis 21.12. erforderlich!
Bürgstadt 16:00 Kinderkrippenfeier- Neue Pfarrkirche, Anmeldung bis 21.12. 

erforderlich!
Miltenberg 17:00 Jugendgottesdienst am Heiligen Abend via Livestream 

https://youtu.be/SiUkljgmg8I
Mainbullau 18:00 Christmette 
Wenschdorf 18:00 Christmette - Warteliste!
Breitendiel 20:00 Feier des Heiligen Abends vor dem PGH 
Miltenberg 22:00 Christmette - Pfarrkirche, Anmeldung bis 21.12. erforderlich!
Bürgstadt 22:00 Christmette, Musik im Gottesdienst: Fränkische Rebläuse - 

Neue Pfarrkirche,  Anmeldung bis 21.12. erforderlich! (f. Bruno, Cenzi, 
Georg und Martin Heß, leb. und verst. Angeh. / f. Maria und Franz Bucher,
leb. und verst. Angeh. / f. Josef Ruhmann, Anna Gabler und Angeh.) 

Samstag 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - WEIHNACHTEN
- Adveniat - 

Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Alfred und Dorothea Romatschke und 

Familie (Leg.) / f. Margit und Michael Speer und Verst. der Familie Fürst 
und Speer / f. Günter Schmitt, Eltern und Schw.-Eltern / f. Leb. und Verst. 
der Familien Leo Helmstetter und Max Schulz / f. Willibald Schenk und 
Ingeborg Klimasch und Angeh. / f. Günter und Gertrud Schmitt und 
Schwester Luitgard) 

Miltenberg 10:30 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Vesper - Pfarrkirche 
Sonntag 26.12. FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Miltenberg 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des Johannisweines- 

Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des Johannisweines- 

Neue Pfarrkirche (f. Gehrlich Mathilde (Leg.) / f. Thomas Hofmann, best. 
von den Arbeitskollegen / f. Alois Urban und Monika Erbacher / f. Bruno 

2021-2022

 IHNEN VON HERZEN EIN SEGENREICHES WEIHNACHTSFEST

UND FÜR DAS NEUE JAHR 2022 GOTTES SEGEN UND GELEIT! 

Dienstag 21.12.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Mittwoch 22.12.
Miltenberg 6:30 Rorate - Pfarrkirche
Breitendiel 6:30 Rorate bei Kerzenlicht 
Miltenberg 17:00 Beichtgelegenheit zu Weihnachten in der Sakristei 
Bürgstadt 17:00 Beichtgelegenheit zu Weihnachten in der Sakristei
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 23.12.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Freitag 24.12. HEILIGER ABEND

- Adveniat - 
Miltenberg 16:00 Kinderkrippenfeier - Pfarrkirche, Anmeldung bis 21.12. erforderlich!
Bürgstadt 16:00 Kinderkrippenfeier- Neue Pfarrkirche, Anmeldung bis 21.12. 

erforderlich!
Miltenberg 17:00 Jugendgottesdienst am Heiligen Abend via Livestream 

https://youtu.be/SiUkljgmg8I
Mainbullau 18:00 Christmette 
Wenschdorf 18:00 Christmette - Warteliste!
Breitendiel 20:00 Feier des Heiligen Abends vor dem PGH 
Miltenberg 22:00 Christmette - Pfarrkirche, Anmeldung bis 21.12. erforderlich!
Bürgstadt 22:00 Christmette, Musik im Gottesdienst: Fränkische Rebläuse - 

Neue Pfarrkirche,  Anmeldung bis 21.12. erforderlich! (f. Bruno, Cenzi, 
Georg und Martin Heß, leb. und verst. Angeh. / f. Maria und Franz Bucher,
leb. und verst. Angeh. / f. Josef Ruhmann, Anna Gabler und Angeh.) 

Samstag 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - WEIHNACHTEN
- Adveniat - 

Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Alfred und Dorothea Romatschke und 

Familie (Leg.) / f. Margit und Michael Speer und Verst. der Familie Fürst 
und Speer / f. Günter Schmitt, Eltern und Schw.-Eltern / f. Leb. und Verst. 
der Familien Leo Helmstetter und Max Schulz / f. Willibald Schenk und 
Ingeborg Klimasch und Angeh. / f. Günter und Gertrud Schmitt und 
Schwester Luitgard) 

Miltenberg 10:30 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Vesper - Pfarrkirche 
Sonntag 26.12. FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Miltenberg 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des Johannisweines- 

Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des Johannisweines- 

Neue Pfarrkirche (f. Gehrlich Mathilde (Leg.) / f. Thomas Hofmann, best. 
von den Arbeitskollegen / f. Alois Urban und Monika Erbacher / f. Bruno 

2021-2022
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Seelenamt Hedwig Gehrig, Ehemann Albert und verst. Angeh. / f. Gernot, 
Irene und Wolfgang Mai / f. Ludwig Streun und verst. Angeh.) 

Breitendiel 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger 
Wenschdorf 10:00 Familiengottesdienst mit Aussendung der Sternsinger 
Samstag 08.01.
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft - Neue 

Pfarrkirche (f. Familien Meisenzahl und Tausch (Leg.) / f. Anna, Eduard 
und Eugen Neuberger und Tochter Christl / 3. Seelenamt Willibald 
Bachmann und Hermine Bachmann / f. Willi, Else und Hans-Dieter Karch /
f. Leb. und Verst. des Geflügelzuchtvereins / f. Herbert Bachmann, 
Tochter Gaby und Familie Franz Kling) 

Mainbullau 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 09.01. TAUFE DES HERRN
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Breitendiel 10:00 Messfeier 
Bürgstadt 14:00 Tauffeier von Adrian Zeller - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 10.01.
Miltenberg 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Dezember- Pfarrkirche 
Dienstag 11.01.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Dezember - Neue 

Pfarrkirche (f. Leb. und Verst. des Schuljahrgangs 1927/28 (Leg.) / f. 
Armin Hein, Eltern und Schw.-Eltern) 

Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Gemeindehaus (unter Vorbehalt)
Mittwoch 12.01.
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 13.01.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 
Freitag 14.01.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Samstag 15.01.
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit, 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche 
Breitendiel 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft 
Sonntag 16.01. 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Bürgstadt 10:00 Messfeier mit Verabschiedung von Jugendseelsorger Bernd 

Winter - Neue Pfarrkirche (f. Maria und Hubert Neuberger und Angeh. 
(Leg.) / 2. Seelenamt für Irma Hench und Ehemann Alfons) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 17.01. Hl. Antonius
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 18.01.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Sebastianus-Bruderschaft
Nach Dreikönig liegen am Eingang der Kirche die „Sebastianus-Bruderschafts-Büchlein“ 
auf. Wer aufgenommen werden möchte, besonders eingeladen sind die Schülerinnen
und Schüler der 6. + 7. Klassen, hole sich ein solches Heft, schreibe auf die zweite Seite 
seinen Namen und gebe das Heft bis Sonntag, 16. Januar 2022 in der Sakristei
ab oder werfe es einfach bis spätestens Freitag 21.01.22 in den Briefkasten des
Pfarrhauses.

Die Neuaufnahme erfolgt dann im Rahmen des Brudermontagsgottesdienstes am
Montag, 24. Januar 2022 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Margareta Bürgstadt.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Für die Sebastianus-Bruderschaft: Michael Schmitt, Brudermeister

I  n allen Gottesdiensten ist die FFP2-Maske für alle ab dem   16  . Geburtstag Pflicht.  

Das Pfarrbüro ist am 28.12.2021 geschlossen. Wir bitten um Verständnis.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar Ninh                            0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com
Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-weurzburg.de
Jugendseelsorger Bernd Winter  ...97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

  Kantor Michael Bailer..................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Schulstraße 14, 63930 Neunkirchen

Wir bedanken uns bei all
unseren Kunden für die Treue
und wünschen
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Sebastianus-Bruderschaft
Nach Dreikönig liegen am Eingang der Kirche die „Sebastianus-Bruderschafts-Büchlein“ 
auf. Wer aufgenommen werden möchte, besonders eingeladen sind die Schülerinnen
und Schüler der 6. + 7. Klassen, hole sich ein solches Heft, schreibe auf die zweite Seite 
seinen Namen und gebe das Heft bis Sonntag, 16. Januar 2022 in der Sakristei
ab oder werfe es einfach bis spätestens Freitag 21.01.22 in den Briefkasten des
Pfarrhauses.

Die Neuaufnahme erfolgt dann im Rahmen des Brudermontagsgottesdienstes am
Montag, 24. Januar 2022 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Margareta Bürgstadt.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Für die Sebastianus-Bruderschaft: Michael Schmitt, Brudermeister

I  n allen Gottesdiensten ist die FFP2-Maske für alle ab dem   16  . Geburtstag Pflicht.  

Das Pfarrbüro ist am 28.12.2021 geschlossen. Wir bitten um Verständnis.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar Ninh                            0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com
Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-weurzburg.de
Jugendseelsorger Bernd Winter  ...97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

  Kantor Michael Bailer..................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

      
Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro:  Dienstags von 9 – 12 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

 Telefax:   ........................................94 77 31

 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Ninh .....................0162 1065423 Mail: pfarrvikar.ninh@gmail.com

 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz ...6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

 Kantor Michael Bailer .................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

 Gem.-Ass. Tatjana Steppacher  ...6  50  09  94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

 Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de
Bürgstadt • Am Bischof 10

Büro: 0 93 71 / 6 77 64 + 28 57, Mobil: 01 70 / 2 38 90 86

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr !
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MARKT BÜRGSTADT      GEMEINDE NEUNKIRCHEN      GEMEINDE EICHENBÜHL

Parkverhalten im Ortsbereich
Neuer Bußgeldkatalog vom 09.11.2021

Zum 09.11.2021 ist die Änderungsverordnung zum neuen Bußgeldkatalog (https: 
//www.bussgeldkatalog.de) zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr im 
Allgemeinen und insbesondere für den Rad- und Fußverkehr in Kraft getreten. 

Aus diesem Grund sahen sich die Verwaltungen des Marktes Bürgstadt, der Ge-
meinde Neunkirchen und der Gemeinde Eichenbühl verpflichtet, auf diverse und 
regelmäßig auftretende Parkdelikte hinzuweisen. Folglich eine kleine, nicht ab-
schließende Aufstellung:

Jeder von uns kann unabhängig davon, ob wir Verkehrsteilnehmer sind oder uns 
zu Hause, bei der Arbeit oder bei Freizeitbeschäftigungen aufhalten, in die Situa-
tion kommen, auf die schnelle Ankunft von Rettungsdienst und Feuerwehr ange-
wiesen zu sein.

Rücksichtslos parkende Fahrzeuge erschweren die Zufahrt für Rettungsdienst und 
Feuerwehr zunehmend. Hierdurch kann im Einzelfall wichtige Zeit für die Rettung 
von Menschenleben und bedeutenden Sachwerten verloren gehen. Auch für die 
Müllabfuhr und für den Bus sind zugeparkte Straßen immer wieder ein großes 
Problem.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

MARKT BÜRGSTADT          GEMEINDE NEUNKIRCHEN         GEMEINDE EICHENBÜHL
Grün   Seitz  Winkler
1. Bürgermeister  1. Bürgermeister  1. Bürgermeister 

MARKT BÜRGSTADT  Gemeinde Neunkirchen   Gemeinde Eichenbühl  
 
Parkverhalten im Ortsbereich – Neuer Bußgeldkatalog vom 09.11.2021 
 
Zum 09.11.2021 ist die Änderungsverordnung zum neuen Bußgeldkatalog 
(https://www.bussgeldkatalog.de) zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr im Allgemeinen 
und insbesondere für den Rad- und Fußverkehr in Kraft getreten.  
 
Aus diesem Grund sahen sich die Verwaltungen des Marktes Bürgstadt, der Gemeinde Neunkirchen und 
der Gemeinde Eichenbühl verpflichtet, auf diverse und regelmäßig auftretende Parkdelikte 
hinzuweisen. Folglich eine kleine, nicht abschließende Aufstellung: 
 

Tatbestand Bußgeld in € Punkte 
Sie haben auf Geh-, Rad- Radschnellwegen geparkt  55 € - 100 € max. 1 Punkt 
Sie parkten an einer Engstelle und haben dadurch 
Rettungsfahrzeuge behindert 

100 € 1 Punkt 

Sie haben 5 Meter vor und hinter einer Kreuzung, Einmündung 
geparkt  

10 € - 30 €  

Sie parkten vor oder in einer Feuerwehrzufahrt 55 € - 100 € max. 1 Punkt 
Sie haben auf einer Sperrfläche geparkt 25 € - 35 €  
Sie haben nicht platzsparend geparkt  10 €  
Sie haben an unübersichtlichen Straßenstellen, in scharfen Kurven, 
auf Fußgängerüberwegen, 5 m bzw. 10 m nach Lichtzeichen oder 
im Halteverbot geparkt 

35 € - 55 €  

Sie haben ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. die 
Parkdauer überschritten  

20 € - 40 €  

Sie haben an Haltestellen geparkt  55 € - 100 €  
 
Jeder von uns kann unabhängig davon, ob wir Verkehrsteilnehmer sind oder uns zu Hause, bei der 
Arbeit oder bei Freizeitbeschäftigungen aufhalten, in die Situation kommen, auf die schnelle Ankunft 
von Rettungsdienst und Feuerwehr angewiesen zu sein. 
 
Rücksichtslos parkende Fahrzeuge erschweren die Zufahrt für Rettungsdienst und Feuerwehr 
zunehmend. Hierdurch kann im Einzelfall wichtige Zeit für die Rettung von Menschenleben und  
bedeutenden Sachwerten verloren gehen. Auch für die Müllabfuhr und für den Bus sind zugeparkte  
Straßen immer wieder ein großes Problem. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 
MARKT BÜGSTADT  GEMEINDE NEUNKIRCHEN  GEMEINDE EICHENBÜHL  
Grün    Seitz     Winkler 
1. Bürgermeister  1. Bürgermeister   1. Bürgermeister  
   
 

 

Ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr
wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten.

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“

wünscht allen Leserinnen und Lesern
mit ihren Familien

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

leider haben wir auch in diesem Jahr das Coronavirus noch nicht besiegt.
Trotzdem sind wir, unter Einhaltung der Corona-Regeln, für Sie da.
Ihnen allen wünschen wir Gesundheit, Frieden und Wohlergehen.

Gottes Segen möge Sie an den Feiertagen
und im neuen Jahr begleiten.

 Das Leitungsteam
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Neujahr - Hochfest der Gottesmutter MariaNeujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria

Samstag                           01.01.                                                                                                   

Eichenbühl 19:00 Messfeier 

Richelbach 19:00 Messfeier 

2. Sonntag nach Weihnachten2. Sonntag nach Weihnachten

Sonntag                            02.01.                                                                                                   

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Messfeier

Schippach 10:00 Messfeier

Montag                             03.01.                                                               Heiligster Name Jesu  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Erscheinung des HerrnErscheinung des Herrn

In den Gottesdiensten Aussendung der Sternsinger

Mittwoch                          05.01.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      06.01.                                                                                                   

Riedern 8:30 Messfeier 

Heppdiel 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier

Schippach 10:00 Wort-Gottes-Feier

Richelbach 10:00 Wort-Gottes-Feier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Freitag                              07.01.                                                                                                   

In allen Pfarreien

ab 9:30 Krankenkommunion

Taufe des HerrnTaufe des Herrn

In allen Gottesdiensten Segnung des Weihwassers

Samstag                           08.01.                                                                                                   

Eichenbühl 19:00 Messfeier 

Heppdiel 19:00 Messfeier

Sonntag                            09.01.                                                                                                   

Umpfenbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Messfeier 

Neunkirchen 10:00 Messfeier

Montag                             10.01.                                                                                                   

Windischb. 19:00 Messfeier

anschließend Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins in 

Gasthaus Hufeisen

Umpfenbach 19:00 Messfeier
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Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt      Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl  
Pfarrsekretärin Heike Leibfried
Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de 
Öffnungszeiten:
Mo 14-18 Uhr, Di, Do, Fr,  8-12 Uhr

Homepage www.pg-eichenbuehl.de

Seelsorger Pfarrer Artur Fröhlich
Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl) 
artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de 

Pastoralreferent Hermann Gömmel
Tel. 09371-9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)  
hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
Tel. 09378-9082830 (Pfarrhaus Neunkirchen) 
Fax 09378-9082831
Frankenstr. 30, 63930 Neunkirchen
krzysztof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt      Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl  
Pfarrsekretärin Heike Leibfried
Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de 
Öffnungszeiten:
Mo 14-18 Uhr, Di, Do, Fr,  8-12 Uhr

Homepage www.pg-eichenbuehl.de

Seelsorger Pfarrer Artur Fröhlich
Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl) 
artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de 

Pastoralreferent Hermann Gömmel
Tel. 09371-9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)  
hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
Tel. 09378-9082830 (Pfarrhaus Neunkirchen) 
Fax 09378-9082831
Frankenstr. 30, 63930 Neunkirchen
krzysztof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Neujahr - Hochfest der Gottesmutter MariaNeujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria

Samstag                           01.01.                                                                                                   

Eichenbühl 19:00 Messfeier 

Richelbach 19:00 Messfeier 

2. Sonntag nach Weihnachten2. Sonntag nach Weihnachten

Sonntag                            02.01.                                                                                                   

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Messfeier

Schippach 10:00 Messfeier

Montag                             03.01.                                                               Heiligster Name Jesu  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Erscheinung des HerrnErscheinung des Herrn

In den Gottesdiensten Aussendung der Sternsinger

Mittwoch                          05.01.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      06.01.                                                                                                   

Riedern 8:30 Messfeier 

Heppdiel 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier

Schippach 10:00 Wort-Gottes-Feier

Richelbach 10:00 Wort-Gottes-Feier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Freitag                              07.01.                                                                                                   

In allen Pfarreien

ab 9:30 Krankenkommunion

Taufe des HerrnTaufe des Herrn

In allen Gottesdiensten Segnung des Weihwassers

Samstag                           08.01.                                                                                                   

Eichenbühl 19:00 Messfeier 

Heppdiel 19:00 Messfeier

Sonntag                            09.01.                                                                                                   

Umpfenbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Messfeier 

Neunkirchen 10:00 Messfeier

Montag                             10.01.                                                                                                   

Windischb. 19:00 Messfeier

anschließend Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins in 

Gasthaus Hufeisen

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           11.01.                                                                                                    

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          12.01.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      13.01.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              14.01.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

2. Sonntag im Jahreskreis2. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           15.01.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            16.01.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Richelbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier

Heppdiel 10:00 Messfeier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Montag                             17.01.                                                                              Hl. Antonius  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           18.01.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           11.01.                                                                                                    

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          12.01.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      13.01.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              14.01.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

2. Sonntag im Jahreskreis2. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           15.01.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            16.01.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Richelbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier

Heppdiel 10:00 Messfeier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Montag                             17.01.                                                                              Hl. Antonius  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           18.01.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           11.01.                                                                                                    

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          12.01.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      13.01.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              14.01.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

2. Sonntag im Jahreskreis2. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           15.01.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            16.01.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Richelbach 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier

Heppdiel 10:00 Messfeier

Umpfenbach 10:00 Messfeier

Montag                             17.01.                                                                              Hl. Antonius  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           18.01.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)
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LANDRATSAMT MILTENBERG
Impfzentrum Miltenberg

Im Impfzentrum des Landkreises Miltenberg an der Helios-Klinik in der 
Breitendieler Straße werden ab 19. Dezember 2021 auch Kinder im Alter 
von fünf bis elf Jahren geimpft.

Die Registrierung erfolgt unter www.impfzentren.bayern, die anschlie-
ßende Terminvereinbarung ist ausschließlich über die Servicenummer 
des Landratsamtes 09371/501 750 von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr 
und am Samstag von 8 bis 13 Uhr möglich. Das Landratsamt bittet hier-
für um Verständnis, da die Software des Bayerischen Freistaates noch 
keine Terminvereinbarung für die genannte Altersklasse zulässt.

Für die Kinder und Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren erfolgt die Anmel-
dung wie gewohnt über www.impfzentren.bayern sowie alternativ für 
Personen ohne Internetanschluss telefonisch unter der Servicenummer 
09371/501 750.

Während ausreichend Impfstoff vorhanden ist, um sämtliche Impfter-
mine im Impfzentrum Miltenberg zu halten, können Wünsche nach 
einem bestimmten Impfstoff derzeit nicht berücksichtigt werden.

Insbesondere mit Blick auf die aktuell große Zahl anstehender Auf- 
frischimpfungen wird bei Impflingen unter 30 Jahren und Schwangeren 
nur der Impfstoff von BioNTech verabreicht und bei Impflingen ab 30 
Jahren das Vakzin von Moderna.

Entsprechend der aktuellen Empfehlungen spricht sich die STIKO in der 
COVID-19-Impfempfehlung für Auffrischimpfungen mit einem der bei-
den mRNA-Impfstoffe ab 18 Jahren aus. Für Personen unter 30 Jahren 
empfiehlt sie hingegen lediglich den Einsatz von BioNTech.

Das Landratsamt Miltenberg weist darauf hin, dass beide Impfstoffe 
vergleichbar gut sind und vor schwerem Krankheitsverlauf schützen.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
möchte ich mich auch im Namen meines Mitarbeiters Matthias Genau

recht herzlich bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Gesundheit und Gottes Segen!

Ihr Schornsteinfeger-Meisterbetrieb, Ihr Energieberater (HWK)

Erwin Friedrich
Gerne können Sie mich

auch auf meiner Homepage besuchen:
www.erwin-friedrich.meinkaminkehrer.de

Der VdK-Ortsverband Richelbach
wünscht allen seinen Mitgliedern mit Familien

und seinen Freunden

ein frohes,  gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 202 2!

Bleibt alle gesund!

  
Das nächste Amtsblatt

erscheint am Dienstag, den 18. Januar 2022.
Redaktionsschluss:  Dienstag, 11. Januar 2022, 17.00 Uhr

Ihre Texte senden Sie bitte an die Verwaltungen:
amtsblatt@buergstadt.de oder info@eichenbuehl.de

Für Anzeigenschaltungen wenden Sie sich bitte direkt an Hansenwerbung.

Bei Rückfragen stehen Ihnen von der Verwaltungsgemeinschaft Erftal Herr 
Pascal Schuhmacher (Tel. 09371/9738-31, pascal.schuhmacher@buergstadt.de) 
oder auch Herr Heiko Hansen (Tel. 09371/4407; mail@hansenwerbung.de) von 
Hansenwerbung gerne zur Verfügung.

Die Redaktion des Amtsblattes
wünscht an dieser Stelle

allen Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest

sowie alles Gute für das
neue Jahr!
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         Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Dienstag, 21.12. 18.00 Uhr Teamerkurs digital

Donnerstag, 23.12. 15.30 Uhr Krippenspiel-Probe 

Freitag, 24.12. 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
(Heiligabend)  auf dem Gemeindeplatz im Freien
 17.00 Uhr Christvesper mit dem Evang. Posaunen- 
  chor auf dem Gemeindeplatz im Freien
 22.30 Uhr Christmette mit der Gospelgruppe

  „Rejoice“ auf dem Gemeindeplatz
  im Freien

Alle Gottesdienste am 24.12. finden im Freien statt.
Dauer: je ca. 30 Minuten. Es sind wenige Sitzplätze vorhan-
den, ggf. besteht Maskenpflicht.

Es liegt in unserer Johanneskirche auch eine Andacht auf, 
mit Anregungen, Weihnachten zu Hause zu feiern. Auch 
werden am 24.12. zwei digitale Gottesdienste veröffentlicht.

Diese sind über unsere Homepage oder über den YouTube- 
Kanal (Miltenberg evangelisch) zu finden.

Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage, Presse oder unsere 
Schaukästen, ob die Gottesdienste aufgrund von Corona wie geplant statt-
finden können.

Samstag, 25.12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
    in unserer Johanneskirche

Sonntag, 26.12. 10.00 Uhr Gottesdienst in unserer Johanneskirche 

Freitag, 31.12.   17.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst
(Silvester)    mit Hl. Abendmahl

Samstag, 01.01.22 17.00 Uhr Ökumenischer Neujahrsgottesdienst 
(Neujahr)    in der Kath. Pfarrkirche St. Jakobus

Sonntag, 02.01.  In der Evang. Johanneskirche findet kein  
    Gottesdienst statt!!

Mittwoch, 06.01. 10.00 Uhr Gottesdienst
(Heilig Drei König)

Sonntag, 09.01. 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Margareta in Bürgstadt
    (In der Johanneskirche findet kein Gottesdienst statt.)

Dienstag, 11.01. 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet
    in der Evang. Johanneskirche

        
         Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Regelmäßige Veranstaltungen im Evang. Gemeindehaus 
Montags, wöchentlich 20.00 Uhr Kontemplation
Dienstags, wöchentlich       15.00 Uhr Skatrunde  
Dienstags, 14-tägig 20.00 Uhr Ökum. Schola
Donnerstags, wöchentlich 10.00 Uhr Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre)
 19.00 Uhr Posaunenchor

Unsere Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Pfr. Lutz Domröse ist unter der Tel. 9489544 zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de

Corona hat uns allen gezeigt, dass so viele Dinge im Leben,
die uns wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind.

Es hat uns gelehrt, was im Leben wirklich zählt:

Familie,  Freunde,  Gesundheit 
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt   (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags. 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte aktuellen Übungsplan unter
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine beachten.

Kath. Frauenbund & Kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr im Jugendraum der Mittelmühle.

Angelsportverein
02.01. Familienwanderung zum Klotzenhof 

SPD-Ortsverein
06.01. Drei-Königs-Wanderung in Bürgstadt

Bulldogfreunde
07.01. 15:00 Uhr Winterwanderung
  Treffpunkt: Parkplatz Mittelmühle

VdK-Ortsverband 
08.01. Winterwanderung mit Einkehr im Erftal-Bowling;
 14:00 Uhr, Treffpunkt am Rathaus Bürgstadt

=  9 98 50
Hauptstr. 47, Bürgstadt
Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19
hubheiz-service@t-online.de

c  Öl/Gasheizung
c  Sanitär
c  Kundendienst
c  Wärmepumpen
c  Solar
c  Pelletanlagen

Wir wünschen allen
unseren Kunden, Freunden 

und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und

ein gutes neues Jahr!

Der Jahreswechsel steht kurz bevor. 
Zeit für uns DANKE zu sagen! 

Wir danken allen, die uns auch 
in diesem Jahr Ihr Vertrauen 
entgegengebracht haben. 

Wir wünschen unseren Kunden, 
Bekannten und Freunden ein friedvolles 

Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches neues 

Jahr.

Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 
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Veranstaltungskalender

... Bürgstadt   (ohne Gewähr)

Geflügelzuchtverein 
15.01.  Jahreshauptversammlung um 20:00 Uhr im Gasthaus Centgraf
16.01.  Impfwasserausgabe,  auch Geflügelhalter
  von 10:00 – 11:00 Uhr in der Zuchtanlage

KJG
15.01. ab 8:00 Uhr Christbaumsammlung –
 bitte Bäume abgeschmückt und gut
 sichtbar an den Straßenrand stellen. 

Allgemeiner Veranstaltungskalender
Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.00 Uhr statt. Termine 
sind zu vereinbaren unter Tel. 09371/501-152, montags – mittwochs von 8.00-
16.00 Uhr, donnerstags von 8.00-18.00 Uhr und freitags von 8.00-13.00 Uhr. Dazu 
müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben.

Umpfenbacher Straße 2 z 63930 Richelbach z info@lackiererei-schlegel.de z www.lackiererei-schlegel.de 

Krautäcker 1  z  97892 Kreuzwertheim  z  Tel. 0 93 42 - 93 45 125

Lackier- / Karosseriearbeiten
Unfallinstandsetzung
Steinschlag- / Autoglasreparatur
Lack- / Innenraumpflege
Gutachtenerstellung
Service nach Herstellervorgaben

Ihr Team der Lackiererei Schlegel
wünscht Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit
und ein gesundes neues Jahr 2022.

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)

2021

21.12. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
22.12. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
23.12. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
24.12. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
25.12. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
26.12. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
27.12. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
28.12. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
29.12. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
30.12. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
31.12. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254

2022

01.01. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
02.01. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
03.01. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
04.01. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
05.01. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
06.01. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
07.01. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
08.01. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
09.01. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
10.01. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
11.01. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
12.01. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
13.01. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
14.01. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
15.01. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
16.01. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
17.01. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
18.01. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800

Den Notdienstplan der Apotheken für den gesamten Landkreis
können Sie einsehen unter www.martins-apo.de Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr 
am Vorabend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis 
Donnerstag 8.00 Uhr)

Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in drin-
genden Behandlungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 
117 (kostenfrei), einen diensthabenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie 
ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)
2021
24./25.12. Dr. med. dent. Barbara Papadopoulos, Debonstr. 4, Amorbach, Tel. 09373/1304
26.12. ZA Klaus Patzke, Miltenberger Straße 23, Bürgstadt, Tel. 09371/80124
31.12. ZA Bernd Rückert, Im Urnenfeld 2, Großheubach, Tel. 09371/3517

2022
01.01. ZA Bernd Rückert, Im Urnenfeld 2, Großheubach, Tel. 09371/3517
02.01. ZA Klaus Patzke, Miltenberger Straße 23, Bürgstadt, Tel. 09371/80124
08.01./09.01. Dr. med. dent. Sabine Schönherr-Blättner, Schloßplatz 1, Amorbach, Tel. 09373/1475
15.01./16.01. ZA Rolf Schwetzka, Reuenthaler Straße 7A, Weilbach, Tel. 09373/205950

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.091 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 01/2022 bis 
Dienstag, 11. Januar 2022, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Erstellung
ab 01.01.2022: Hansenwerbung GmbH & Co. KG, Kleinheubach, Tel. 0 93 71 / 44 07,
 E-Mail: mail@hansenwerbung.de

Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,

 SOFORT VERFÜGBAR

 Günstige Finanzierungs- 
 & Versicherungsangebote

 Sicherer Autokauf in 
 Corona-Zeiten

SWIFT Club HYBRID 5trg
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 5,1, Stadtrand (mittel) 4,2, Landstraße (schnell) 4,1, 
Autobahn (sehr schnell) 5,4, komb 4,7; CO₂ komb 106g/km. 

IGNIS Comfort+ HYBRID 4x4 5trg
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 5,4, Stadtrand (mittel) 4,6, Landstraße (schnell) 4,7, 
Autobahn (sehr schnell) 6,4, komb 5,4; CO₂ komb 121g/km.

S-CROSS Comfort HYBRID 4x4 5trg
EZ 5.21; HU/Gar 5/24, 95 kW/129 PS; 
schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, komb 5,9; CO₂ komb 132g/km.

VITARA Comfort+ HYBRID 4x4 5trg 
EZ 6.21; HU/Gar 6/24, 95 kW/129 PS; 
grau/schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, kombiniert 5,9; CO₂ komb 132g/km.

SWACE Comfort+ HYBRID CVT 5trg
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 72 kW/98 PS; 
Bronze, 500 km, Assistenzsyst. u.v.m. 
Kraftstoff verbrauch (l/100km)2: 
komb 3,4; CO2 komb 78g/km (VO EG 715/2007)

SUZUKI
LEICHTGEMACHT

Detaillierte Ausstattung fi nden Sie auch unter www.autohaus-essert.de. Irrtümer, Zwischenverkauf und 
Kilometerstände vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung.
1 Werte nach WLTP-Prüfverfahren; Weitere Infos unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten oder www.dat.de.
2 NEFZ-Werte auf Basis des Prüfverfahrens WLTP. Weitere Infos unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten oder www.dat.de.

SONDERPREIS
 15.490,- €

KLIMA
TEMPOMAT

SONDERPREIS
 18.738,- €

ALLRAD
NAVI

SONDERPREIS
 22.490,- €

ALLRAD
NAVI

SONDERPREIS
 24.990,- €

ALLRAD
NAVI

SONDERPREIS
 27.490,- €

AUTOMATIK
NAVI

IGNIS Comfort
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 5,4, Stadtrand (mittel) 4,6, Landstraße (schnell) 4,7, 
Autobahn (sehr schnell) 6,4, komb 5,4; CO₂ komb 121g/km.

S-CROSS Comfort 
EZ 5.21; HU/Gar 5/24, 95 kW/129 PS; 
schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, komb 5,9; CO₂ komb 132g/km.

SWACE Comfort+ 
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 72 kW/98 PS; 
Bronze, 500 km, Assistenzsyst. u.v.m. 
Kraftstoff verbrauch (l/100km)
komb 3,4; CO2 komb 78g/km (VO EG 715/2007)

SWIFT Club 
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 5,1, Stadtrand (mittel) 4,2, Landstraße (schnell) 4,1, 
Autobahn (sehr schnell) 5,4, komb 4,7; CO₂ komb 106g/km. 

VITARA Comfort+
EZ 6.21; HU/Gar 6/24, 95 kW/129 PS; 
grau/schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, kombiniert 5,9; CO₂ komb 132g/km.

Frohe Festtage und guten Rutsch!  
Das wünschen wir Ihnen von allen unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit ganzer 
Vorfreude: Wir sehen uns in 2022!

Kommen Sie gut  
in 2022 an.


